
 

 

Mitzeichnungen 
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_____________ 
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Datum:  

_____________ 
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Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 
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Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 
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Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 21.07.2020 

 Vorlage Nr. 20/0216   

Federf. Stadtamt: Amt für Soziales und Wohnen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Ausschuss für Soziales, Senioren und Gesundheit Erster Beigeordneter 

Rainer Weichelt 

Kenntnisnahme 18.08.2020 
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öffentliche Sitzung 
 

Betrifft: 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) - Statusbericht 

 
Begründung: 

 

In der Ausschusssitzung am 30.04.2019 wurde ausführlich über die dritte Reformstufe des 

BTHG und die Auswirkungen auf die existenzsichernden Leistungen berichtet. Diese Reform-

stufe löste die Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 aus dem bisherigen Fürsorgesystem und 

damit aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII heraus. Seit diesem Zeitpunkt bildet das Recht der 

Rehabilitation ein eigenständiges Leistungsrecht und findet seine gesetzliche Grundlage im 

Teil 2 des SGB IX. 

 

In der Folge waren die existenzsichernden Leistungen beim örtlichen Sozialhilfeträger, bzw. 

den Delegationskommunen zu beantragen.  

 

Der örtlichen und überörtlichen Berichterstattung war die große Verunsicherung aller betei-

ligten Akteure deutlich zu entnehmen. Betreuer und Antragsteller waren verunsichert von 

dem Antragsverfahren, Einrichtungen und Träger mussten Kosten ermitteln und neue Ver-

tragswerke schaffen und Kommunen mussten, trotz der bis zum Schluss unsicheren Rechtsla-

ge, den vorgenannten Betroffenen beratend zur Seite stehen. 

 

Die Umstellung der 220 Leistungsfälle konnte noch vor dem Jahreswechsel 2019/2020 voll-

ständig abgeschlossen werden. Zur Erledigung dieser Aufgaben war die Schaffung einer wei-

teren Vollzeitstelle EG 9c/A10 erforderlich. Die Personalkosten in Höhe von rd. 67.300 Euro 

sind von der Stadt Gladbeck zu tragen. 

 

Einzelheiten werden im Ausschuss mittels einer PowerPoint-Präsentation vorgestellt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

                                         Sind in der Vorlage benannt. 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit nehmen den Bericht 

der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 
 -Rainer Weichelt- 

 Erster Beigeordneter 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


